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Einkommensteuer . Steuerpflicht der Zinsen aus vor dem 01.01.2005 abge-
schlossenen Kapitallebensversicherungen  
 
Vor dem 01. Januar 2005 abgeschlossene Kapitallebensversicherungen sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen steuerrechtlich privilegiert. So sind die Versicherungsbeiträge als Sonderausgaben ab-
zugsfähig, während die Zinsen und Überschussanteile einkommensteuerfrei bleiben. Werden die 
Kapitallebensversicherungen jedoch zur Tilgung oder Sicherung von Darlehen eingesetzt, bleiben die 
vorgenannten Privilegien nur unter bestimmten Voraussetzungen erhalten.  
 
Eine der Voraussetzungen ist bei der Aufnahme von Policendarlehen, dass die Versicherungssumme 
unmittelbar und ausschließlich zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern zur dauernden Erzielung von 
Einkünften bestimmt sein muss. Das gilt auch für den Fall einer Umschuldung. Unter Berücksichtigung 
dieser gesetzlichen Vorgaben hatte der Bundesfinanzhof den nachfolgend geschilderten Fall zu 
beurteilen:  
 
Eheleute erzielten aus der Vermietung einer Wohnung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 
Sie hatten die Anschaffung mit einem Bankdarlehen finanziert. Nachdem die Zinsbindung ausgelaufen 
war, schuldeten die Eheleute das Restdarlehen in Höhe von € 124.000,00 durch die Aufnahme zweier 
Darlehen einer Bausparkasse um. Es handelte sich um ein Annuitätendarlehen in Höhe von  
€ 60.000,00 und ein weiteres Darlehen über € 84.000,00. Von Letzterem wurden € 64.000,00 ausge-
zahlt, aber nicht zur Tilgung des Ursprungsdarlehens eingesetzt. € 20.000,00 wurden in einen Bau-
sparvertrag eingezahlt, der durch die weitere jährliche Einzahlung von Sparraten nach Zuteilung in 
voraussichtlich acht Jahren zur Tilgung verwendet werden sollte.  
 
Die gewählte Konstruktion wurde vom Bundesfinanzhof mit seinem Urteil vom 12. Oktober 2011 aus 
folgenden Gründen nicht anerkannt: Zum einen war die Valuta des Umschuldungsdarlehens höher als 
die Restschuld des umzuschuldenden Darlehens. Zum anderen war der über die Restschuld des 
Ursprungdarlehens hinausgehende Betrag des Umschuldungsdarlehens (€ 20.000,00) auf einen Bau-
sparvertrag eingezahlt worden. Dadurch wurde eine Forderung begründet, aber nicht wie erforderlich 
unmittelbar ein Finanzierungsdarlehen abgelöst. 
 
Tipp: Sprechen Sie uns an, sofern Sie den Einsatz einer vor dem 01. Januar 2005 abgeschlossenen 

Lebensversicherung zur Besicherung eines Darlehens planen, damit eine spätere Steuerpflicht 
der Kapitalerträge vermieden werden kann. 

 
 
Lohnsteuer . Steuerfreie Überlassung von Smartphones, Tablets und Software  
 
Bislang war die kostenlose oder verbilligte Privatnutzung von Software nur dann steuerfrei, wenn sie 
auf einem betrieblichen PC des Arbeitgebers installiert war. Durch das „Gesetz zur Änderung des 
Gemeindefinanzreformgesetzes und von steuerlichen Vorschriften“, dem der Bundesrat am 
30. März 2012 zugestimmt hat, ist nunmehr unbeachtlich, ob der Arbeitnehmer die Software auf einem 
betrieblichen oder einem privaten PC einsetzt. 
 
Durch die neu gefasste Vorschrift, die rückwirkend in allen offenen Fällen ab dem Jahr 2000, dem 
Jahr der Einführung der Steuerbefreiungsvorschrift, gilt, sind zur privaten Nutzung überlassene 
Systemprogramme (z. B. Betriebssystem, Virenscanner, Browser) und Anwendungsprogramme 
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steuerfrei, wenn der Arbeitgeber sie auch in seinem Betrieb einsetzt. Computerspiele sind somit 
regelmäßig nicht steuerfrei. 
 
Praxisrelevant ist die Neuregelung insbesondere im Rahmen sogenannter Home Use Programme, bei 
denen der Arbeitgeber mit einem Softwareanbieter eine Volumenlizenzvereinbarung abschließt, die 
auch für den Arbeitnehmer eine private Nutzung der Software auf dem privaten PC ermöglicht. 
 
Auch die steuerfreie Privatnutzung betrieblicher Personalcomputer und Telekommunikationsgeräte 
nebst Zubehör wurde infolge der technischen Entwicklung angepasst. So wurde der Begriff „Personal-
computer“ durch „Datenverarbeitungsgerät“ ersetzt. Dadurch ist nunmehr klargestellt, dass auch die 
Überlassung von Smartphones und Tablets steuerfrei ist. 
 
Liegt eine Überlassung durch den Arbeitgeber vor, sind auch die vom Arbeitgeber getragenen 
laufenden Aufwendungen steuerfrei. Auf das Verhältnis der beruflichen zur privaten Nutzung kommt 
es nicht an. 
 
Tipp: Sofern der Arbeitgeber einen PC unentgeltlich oder verbilligt übereignet, kann dieser geldwerte 

Vorteil pauschal mit 25 % versteuert werden.  
 
 
Lohnsteuer . Entfernungspauschale nur für eine Fahrt pro Tag  
 
Arbeitnehmer, die aus beruflichen Gründen zweimal am Tag vom Wohnort zu ihrer Arbeitsstelle 
fahren, können in ihrer Steuererklärung nur einmal die Entfernungspauschale ansetzen. Nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Hessen vom 06. Februar 2012 ist für die zweite Fahrt kein weiterer 
Werbungskostenabzug möglich.  
 
Geklagt hatte ein Musiker, der in den Streitjahren sehr häufig zweimal täglich von zu Hause zum 
Theater fuhr, da er sowohl an den Proben als auch an den Aufführungen teilnehmen musste. Die 
Pause zwischen Proben und Aufführungen betrug an diesen Tagen mindestens vier Stunden. Für 
solche Tage setzte der Musiker die Entfernungspauschale für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte zweimal an – zu Unrecht, wie das Finanzgericht Hessen entschied. 
 
Das Finanzgericht erkannte zwar insoweit eine Ungleichbehandlung gegenüber Steuerpflichtigen, die 
trotz geringerer tatsächlicher Aufwendungen ebenfalls die volle Entfernungspauschale erhalten. 
Darüber hinaus stellte es auch eine Durchbrechung des objektiven Nettoprinzips fest, da zweimal am 
Tag anfallende Fahrtaufwendungen nicht doppelt berücksichtigt werden. Darin liegt – so das 
Finanzgericht – jedoch keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung, weil es sich im Vergleich zu 
anderen Arbeitnehmern um einen atypischen Fall handeln würde. Zudem bewege sich der 
Gesetzgeber im Interesse eines vereinfachten Steuerverfahrens mit der gesetzlichen Regelung im 
Einkommensteuergesetz, nach der die Entfernungspauschale nur einmal pro Arbeitstag berücksichtigt 
wird, innerhalb des ihm zustehenden Typisierungsspielraums. 
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Lohnsteuer . Fahrtkosten im Rahmen einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme und 
eines Vollzeitstudiums 
 
Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Urteilen (VI R 42/11 und VI R 44/10) entschieden, dass Fahrten 
zwischen der Wohnung und einer vollzeitig besuchten Bildungseinrichtung in voller Höhe (wie 
Dienstreisen) und nicht nur beschränkt in Höhe der Entfernungspauschale als Werbungkosten abge-
zogen werden können. 
 
Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG sind Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte nur beschränkt, nämlich in Höhe der Entfernungspauschale von derzeit € 0,30 
je Entfernungskilometer, als Werbungskosten abziehbar. Als regelmäßige Arbeitsstätte hat der BFH 
bislang auch Bildungseinrichtungen (z. B. Universitäten) angesehen, wenn diese über einen längeren 
Zeitraum zum Zwecke eines Vollzeitunterrichts aufgesucht werden. Fahrtkosten im Rahmen einer 
Ausbildung waren deshalb nicht in tatsächlicher Höhe, sondern der Höhe nach nur beschränkt ab-
zugsfähig.  
 
Hieran hält der BFH nicht länger fest. Auch wenn die berufliche Aus- oder Fortbildung die volle 
Arbeitszeit des Steuerpflichtigen in Anspruch nimmt und sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, 
ist eine Bildungsmaßnahme regelmäßig vorübergehend und nicht auf Dauer angelegt. Deshalb hat 
der BFH in der Sache VI R 44/10 die Fahrtkosten einer Studentin zur Hochschule (Universität) im 
Rahmen eines Zweitstudiums als vorweggenommene Werbungskosten zum Abzug zugelassen. 
 
In dem Verfahren VI R 42/11 hat der BFH die Aufwendungen eines Zeitsoldaten für Fahrten zur Aus-
bildungsstätte, die im Rahmen einer vollzeitigen Berufsförderungsmaßnahme angefallen waren, eben-
falls in tatsächlicher Höhe berücksichtigt.  
 
Tipp: Aufwendungen für Dienstreisen können allerdings (auch bei Inanspruchnahme der Kilometer-

pauschale) steuerlich nur berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige den Fahrtaufwand 
tatsächlich getragen hat. Bei Anwendung der Entfernungspauschale kommt es darauf nicht an. 

 
 
Rund um die Immobilie . Vereinbarte Veräußerung nach der Vermietung 
 
Eine Einkünfteerzielungsabsicht ist bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auch dann 
anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige eine Immobilie auf Wunsch des potenziellen Erwerbers 
zunächst zwei Jahre an diesen vermietet und bei vertragsgemäßer Abwicklung ein Überschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten anfallen würde. Der Einkünfteerzielungsabsicht steht nicht 
entgegen, wenn der potenzielle Erwerber in betrügerischer Absicht gehandelt hat und sich 
nachträglich herausstellt, dass tatsächlich ein Werbungskostenüberschuss besteht, so das Finanz-
gericht Münster. 
 
Unter der Einkünfteerzielungsabsicht ist das Streben nach einem Totalüberschuss innerhalb der 
voraussichtlichen Nutzungsdauer des Objekts zu verstehen, d. h. es müssen im Gesamtergebnis 
positive Einkünfte erwirtschaftet werden. Handelt der Steuerpflichtige mit Einkünfteerzielungsabsicht, 
kann er die entsprechenden Werbungskosten steuermindernd geltend machen.  
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Im Streitfall schloss eine Steuerpflichtige mit einem potenziellen Käufer ihrer Eigentumswohnung 
einen Miet- und einen Kaufvertrag. Nach den Vereinbarungen sollte der Käufer die Immobilie nach 
einer Mietdauer von zwei Jahren erwerben. Hierzu kam es aber nicht, da der potenzielle Käufer 
wegen Betrugs in zwei Fällen verurteilt wurde. In der Urteilsbegründung war u. a. aufgeführt, dass der 
potenzielle Käufer die Steuerpflichtige über seine Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit getäuscht 
hatte. In ihrer Steuererklärung machte die Steuerpflichtige ihre Abschreibungen, Fahrtkosten zum 
Objekt sowie Anwalts- und Gerichtskosten steuerlich geltend. Das Finanzamt erkannte die Verluste 
nicht an, weil bei Abschluss des Vertrags die Absicht gefehlt hätte, einen Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten zu erzielen. Vielmehr sei es ihr ausschließlich um den Verkauf der Immo-
bilie gegangen.  
 
Das Finanzgericht Münster entschied mit seinem Urteil vom 20. Januar 2012 hingegen, dass ein 
gleichzeitig mit Abschluss des Mietvertrags abgeschlossener Kaufvertrag nicht gegen eine Einkünfte-
erzielungsabsicht spricht. Dies gilt zumindest dann, wenn bei Abschluss des Mietvertrags feststeht, 
dass bei ordnungsgemäßer Zahlung der Miete während des vereinbarten Mietzeitraums ein Ein-
nahmenüberschuss erzielt wird.  
 
 
Schenkungsteuer . Zahlung auf ein gemeinsames Oder-Konto als freigebige 
Zuwendung an den anderen Ehegatten 
 
Mit Urteil vom 23. November 2011 II R 33/10 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Zahlung 
eines Ehegatten auf ein Gemeinschaftskonto (sog. Oder-Konto) der Eheleute zu einer der Schenkung-
steuer unterliegenden Zuwendung an den anderen Ehegatten führen kann. Das Finanzamt muss 
jedoch anhand objektiver Tatsachen nachweisen, dass der nicht einzahlende Ehegatte im Verhältnis 
zum einzahlenden Ehegatten tatsächlich und rechtlich frei zur Hälfte über das eingezahlte Guthaben 
verfügen kann. 
 
Im Streitfall eröffnete die Klägerin zusammen mit ihrem Ehemann ein Oder-Konto, auf das nur der 
Ehemann Einzahlungen in erheblichem Umfang leistete. Das Finanzamt besteuerte die Hälfte der 
eingezahlten Beträge als Schenkungen des Ehemannes an die Klägerin. Die Klage hatte keinen 
Erfolg. 
 
Der BFH hat die Vorentscheidung aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. 
Es muss noch geklärt werden, ob die Klägerin im Verhältnis zu ihrem Ehemann zur Hälfte an dem 
Kontoguthaben beteiligt war. Maßgebend hierfür sind die Vereinbarungen der Eheleute sowie die 
Verwendung des Guthabens.  
 
Je häufiger der nicht einzahlende Ehegatte auf das Guthaben des Oder-Kontos zugreift, um eigenes 
Vermögen zu schaffen, umso stärker spricht sein Verhalten dafür, dass er wie der einzahlende 
Ehegatte zu gleichen Teilen Berechtigter ist. Verwendet der nicht einzahlende Ehegatte dagegen nur 
im Einzelfall einen Betrag zum Erwerb eigenen Vermögens, kann das darauf hindeuten, dass sich die 
Zuwendung des einzahlenden Ehegatten an den anderen Ehegatten auf diesen Betrag beschränkt 
und nicht einen hälftigen Anteil am gesamten Guthaben auf dem Oder-Konto betrifft. 
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Vorweggenommene Erbfolge . Zwangsvollstreckung gegen Kinder wegen Steuer-
schulden der Eltern 
 
Kinder, die von ihren Eltern Grundvermögen übernommen haben, müssen wegen Steuerschulden der 
Eltern unter bestimmten Umständen die Zwangsvollstreckung in diesen Grundbesitz dulden. Das hat 
das Hessische Finanzgericht mit seinem Urteil vom 09. November 2011 bestätigt. 
 
Geklagt hatte eine Tochter, die im Jahre 2003 durch notariellen Vertrag von ihren Eltern ein Zwei-
familienhaus mit Grundstück im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen bekommen hatte. 
Die Eltern waren jeweils zu ½ Miteigentümer gewesen und behielten sich im Zuge der Übertragung 
ein Wohnungsrecht vor. Der Vater hatte zum Zeitpunkt der Grundstücksübergabe mehrere tausend 
Euro Steuerschulden. 
 
Nachdem das Finanzamt erfolglos gegen den Vater wegen dessen Steuerschulden die Zwangs-
vollstreckung betrieben hatte, erließ es im Jahre 2006 gegenüber der Tochter einen sogenannten 
Duldungsbescheid, mit dem es die Anfechtung der Grundstücksübertragung wegen Gläubigerbenach-
teiligung erklärte. Die Klägerin habe die Vollstreckung in das Grundstück so zu dulden, als gehöre es 
noch zur Hälfte zum Vermögen ihres Vaters. Die Klägerin wandte hiergegen ein, dass sie mit dem 
Grundstück Verbindlichkeiten in erheblicher Höhe und neben dem Wohnungsrecht zugunsten ihrer 
Eltern ein weiteres Wohnungsrecht zugunsten ihres Onkels übernommen habe. Das Grundstück sei 
damit wertausschöpfend belastet gewesen. Es fehle folglich an einer Gläubigerbenachteiligung. 
 
Das Hessische Finanzgericht wies die Klage ab. Der Übergabevertrag aus dem Jahre 2003 beinhalte 
eine unentgeltliche Leistung und habe zur Gläubigerbenachteiligung im Sinne des Anfechtungs-
gesetzes geführt. Das Grundstück sei auch nicht wertausschöpfend belastet gewesen. Denn der 
Gutachterausschuss beim Amt für Bodenmanagement habe für das Grundstück einen Verkehrswert 
ermittelt, der deutlich über dem Wert der bestehenden Belastungen (Wohnungsrecht zugunsten des 
Onkels und durch das Grundstück gesicherte Darlehensvaluta) liege. Das zugunsten der Eltern 
begründete Wohnungsrecht sei wegen der hiermit verbundenen Gläubigerbenachteiligung bei der 
Wertberechnung außer Acht zu lassen. 
 
Schließlich habe das Finanzamt ermessensfehlerfrei gehandelt, weil es den maßgeblichen Sach-
verhalt ausreichend ermittelt und seine Ermessenserwägungen nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit ausgerichtet habe. Eine gleich geeignete und weniger belastende Alternative habe das 
Finanzamt zur Realisierung der Steueransprüche im Vergleich zum angefochtenen Duldungsbescheid 
nicht gehabt.  
 
 
Sozialversicherungsrecht . Ende des Krankengeldbezuges – was bedeutet das für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer? 
 
Auch bei Ende des Krankengeldbezuges sind weitere Sozialversicherungsleistungen möglich. Im 
Zeitraum zwischen Aussteuerung und Bezug einer Erwerbsminderungsrente besteht oftmals ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
 
Hat ein Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Krankengeld mehr, ist aber weiterhin arbeitsunfähig, deutet 
vieles auf eine - zumindest drohende - Erwerbsunfähigkeit hin. Hat der Rentenversicherungsträger 
jedoch noch keine verminderte Erwerbsfähigkeit festgestellt, trifft der betroffene Arbeitnehmer auf eine 
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Lücke im sozialen Netz. Neben einer fehlenden Sicherung des Einkommens droht zusätzlich der 
Verlust des Krankenversicherungsschutzes nach der Aussteuerung des Krankengeldes. 
 
Arbeitslosengeld im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung  
 
Diese Lücke kann geschlossen werden durch das Arbeitslosengeld bei Arbeitsunfähigkeit (§ 145 SGB 
III). Das ist eine Sonderform des Arbeitslosengeldes mit einer Brückenfunktion zur nachfolgenden 
Leistung, die deshalb auch „Nahtlosigkeitsregelung“ genannt wird. Der Anspruch beschränkt sich auf 
die Zeit, in der über die Frage der verminderten Erwerbsfähigkeit entschieden wird. Für die Dauer des 
Leistungsbezuges besteht auch die Krankenversicherung fort – die Beiträge trägt das Arbeitsamt. 
 
ALG-Anspruch trotz Beschäftigungsverhältnis  
 
Es handelt sich um eine paradoxe Situation, denn das arbeitsrechtliche Arbeitsverhältnis besteht in 
diesen Fällen weiterhin. Dennoch muss sich der Arbeitnehmer arbeitslos melden und damit doku-
mentieren, dass er das Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht mehr anerkennt. Trotz des noch 
laufenden Beschäftigungsverhältnisses besteht in diesen Sonderfällen ein Anspruch auf Arbeitslosen-
geld. 
 
Abmeldung zum Krankengeld-Ende  
 
Hinsichtlich der Sozialversicherung ist vom Arbeitgeber die Abmeldung des sozialversicherungs-
rechtlichen Beschäftigungsverhältnisses vorzunehmen (Abmeldung wegen Ende einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung mit Meldegrund 30). Die Abmeldung erfolgt zum Ende der Krankengeld-
zahlung. Da die Höchstbezugsdauer des Krankengeldes 78 Wochen beträgt, werden in dem 
Kalenderjahr der Abmeldung bis zum Abmeldetermin meistens lückenlos ausschließlich beitragsfreie 
Zeiten zurückgelegt. Sind bis zum Abmeldezeitpunkt im laufenden Kalenderjahr keine SV-Tage 
anzusetzen, ist eine nach dem Ende des Krankengeldbezugs gewährte Einmalzahlung daher voll-
ständig beitragsfrei. 
 
Märzklausel bei Einmalzahlungen beachten  
 
Die Beitragsfreiheit gilt allerdings nicht in jedem Fall, denn die Märzklausel muss trotzdem beachtet 
werden. Wird die Einmalzahlung in der Zeit bis 31. März eines Jahres gezahlt, muss an die Zuordnung 
zum Vorjahr gedacht werden. Wenn im Vorjahr Beitragszeiten zurückgelegt wurden, ist die bei Ein-
malzahlungen übliche Vergleichsberechnung auf Basis der Daten des Vorjahres vorzunehmen. 
 
 
Arbeitsrecht . Benachrichtigung ersetzt nicht Kündigungsschreiben 
 
Der Einwurf eines Benachrichtigungsscheins ersetzt nicht den Zugang einer schriftlichen Kündigung 
(LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19. Dezember 2011 - 10 Sa 156/11). 
 
Eine Kündigung werde erst wirksam, wenn der Betroffene bei einem sogenannten Übergabe-
Einschreiben den Brief bei der Post abhole. Tue er dies nicht und sende die Post das Schreiben dem 
Arbeitgeber zurück, sei keine wirksame Kündigung ausgesprochen, so das Landesarbeitsgericht. 
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Das Gericht gab mit seinem Urteil der Kündigungsschutzklage einer Arbeitnehmerin statt. Der Arbeit-
geber hatte ihr fristlos gekündigt und dabei den Weg des sogenannten Übergabe-Einschreibens ge-
wählt. Weil der Postbote die Klägerin nicht antraf, hinterließ er einen Benachrichtigungsschein. Die 
Klägerin holte das Schreiben jedoch nicht ab. Nach Auffassung des LAG hat ihr der Arbeitgeber damit 
nicht wirksam gekündigt. 
  
Die Richter ließen auch den Einwand nicht gelten, die Klägerin habe den Zugang der Kündigung 
treuwidrig vereitelt. Denn der Arbeitgeber habe nicht bewiesen, dass die Frau mit ihrer fristlosen 
Kündigung rechnen und damit wissen musste, was in dem hinterlegten Einschreiben stand. 
 
 
Gewerblicher Rechtsschutz . Geschäftlich genutzte Facebookprofile sind 
impressumspflichtig 
 
Werden Profilseiten in sozialen Netzwerken wie Facebook geschäftlich zu Marketingzwecken und 
nicht nur rein privat genutzt, gilt für sie die Impressumspflicht nach § 5 des Telemediengesetzes 
(TMG). Dies hat das Landgericht Aschaffenburg mit Urteil vom 19. August 2011 in einem einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren entschieden. Zur Erfüllung dieser Pflicht könne der Nutzer aber auf das 
Impressum seiner eigenen Website verlinken, sofern gewährleistet sei, dass die Pflichtangaben 
einfach zu erkennen und ohne langes Suchen zu finden sind. Ein Link mit der Bezeichnung «Info» 
erfülle diese Voraussetzungen nicht (LG Aschaffenburg, Urteil vom 19. August 2011 - 2 HK O 54/11). 
 
ttp intern 
 
Aus- und Fortbildung 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Nicole Wiechert (Niederlassung Flensburg) im 
April 2012 erfolgreich ihre Fortbildung zur Rechtsfachwirtin abgeschlossen hat. 
 
Wissensdatenbank im Internet 
 
Alle Artikel unserer Mandantenbriefe können Sie auch auf unserer Homepage sowohl chronologisch 
als auch nach Themen sortiert nachlesen. Besuchen Sie unsere Homepage unter www.ttp.de. Teilen 
Sie uns Ihre e-Mail-Adresse mit, sofern wir auch Ihnen künftig den Mandantenbrief per e-Mail 
zusenden können. 
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